TOP 3.1

Stadt Braunschweig 17-04033
Der Oberburgermeister Mitteilung
offentlich

Betreff:
Termine fur die Sitzungen des Feuerwehrausschusses im Jahr 2017

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 01.03.2017
37 Fachbereich Feuerwehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Feuerwehrausschuss (zur Kenntnis) 13.03.2017 @)

Sachverhalt:

In Abstimmung mit dem Ausschussvorsitzenden sind fir das Jahr 2017 die folgenden
Termine flur die Sitzungen des Feuerwehrausschusses vorgesehen:

Weihnachtsferien vom 21. Dezember 2016 bis 6. Januar 2017

Alte Schulstrafte 5 C

Mittwoch, 1. Februar 2017 17:00 Uhr | FwH Dibbesdorf 38108 Braunschweig
Rathaus Platz der Deutschen

Montag, 13. Marz 2017 16:00 Uhr | GrolRer Einheit 1
Sitzungssaal 38100 Braunschweig

Osterferien vom 10. April 2017 bis 22. April 2017

Wendener Weg 10

Mittwoch, 7. Juni 2017 13:30 Uhr | FwH Veltenhof 38112 Braunschweig
Sommerferien vom 22. Juni 2017 bis 2. August 2017
Mittwoch, 13. September 2017 | 16:00 Uhr | vvird noch
festgelegt!
Herbstferien vom 2. Oktober 2017 bis 13. Oktober 2017
Mittwoch, 25. Oktober 2017 16:00 Uhr | vird noch
festgelegt!
Mittwoch, 28. November 2017 | 16:00 Uhr | 1 ird noch
festgelegt!

Weihnachtsferien vom 22. Dezember 2017 bis 5. Januar 2018

Ruppert

Anlage/n: keine
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Stadt Braunschweig 17-04155
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Termine der Freiwilligen Feuerwehr im Jahr 2017

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 09.03.2017
37 Fachbereich Feuerwehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Feuerwehrausschuss (zur Kenntnis) 13.03.2017 @)

Sachverhalt:

Als Anlage wird dem Feuerwehrausschuss eine Auflistung der im Bereich der Freiwiligen
Feuerwehr im Jahr 2017 geplanten besonderen Termine zur Kenntnis gegeben.

Ruppert

Anlage/n:
Schreiben der Freiwilligen Feuerwehr vom 15. Febr. 2017
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Freiwillige Feuerwehr 15. Febr. 2017
Braunschweig
-Schriftflihrer-

Herrn Stadtrat Ruppert
-Dez II-
Uber FB 37 und Stadtbrandmeister

Wichtige Termine im Bereiche der Freiwillige Feuerwehr Braunschweig im
Kalenderjahr 2017 -Stand 15. Febr. 2017-

Sehr geehrter Herr Stadtrat Ruppert,

unter Bezugnahme auf die miindliche Bitte des stellv. Vorsitzenden im Feuerwehrausschuss,
Herrn Kurt Schrader, in der Sitzung vom 01. Febr. 2017 in Dibbesdorf, Gbermittele ich Ihnen,

wie gewiinscht, eine Ubersicht, der mir bisher bekannten und gemeldeten Termine der
Ortsfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig sowie (ibergreifende

Termine der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig im Kalenderjahr 2017 mit Stand 15. Febr. 2017.
Ich habe mir erlaubt, diese nach Monaten gestaffelt aufzulisten um eine gute Lesbarkeit zu
ermoglichen. Die Gibergreifenden Termine habe ich hervorgehoben.

Februar 2017

18. Febr. 2017, Delegiertenversammlung der JF und KF in der PTB (10.00 Uhr)
25. Febr. 2017, OrtsBM-Dienstversammlung in Volkmarode (14.00 Uhr)

Marz 2017

19.03.2017, Konzert des Musikzuges der Ortsfeuerwehr Thune

Mai 2017

07.05.2017, Stadtleistungswettbewerb der Jugendfeuerwehren (Riiningen)
19.05.2017, 11.00 Uhr, Empfang der Stadt BS zur 105. Landesverbandsversammlung
20.05.2014, 09.00 Uhr, 105. Landesverbandsversammlung in BS

Juni 2017

09.06-11.06.2017, Wochenendfahrt der Stadtkinderfeuerwehr (Braunlage)
11.06. 2017, Bezirkswettbewerb der JF (Wolfsburg)

11.06.2017, St. Floriansgottesdienst in St. Magni

16.06.-18-06.2017, Landeswettbewerb JF (Delmenhorst)

18.06.2017, Abnahme Brandfloh der Kinderfeuerwehren (Lamme)
24.06.-01.07.2017, Zeltlagerwoche vieler Jugendfeuerwehren

August 2017

11.08.2017, Empfang 5 Jahre KF Loschlowen (Watenbiittel)

26. 08.2017, Stadtorientierungsmarsch der JF in Wenden (40 Jahre JF Wenden)
September 2017

10.09.2017, Stadtleistungswettbewerb der Einsatzabteilungen

10.09.2017, Abnahme der Leistungsspange JF (LK WF)

24.09.2017, Spiele ohne Grenzen der KF in BS (Stockheim)

November 2017

04.11-05.11.2017 Jugendwarte-Seminar

gez. gez.
Schulz Kadereit
-Stadtbrandmeister- -Schriftfihrer-
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Stadt Braunschweig 17-04046
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:
Feuerwehrbedarfsplan der Feuerwehr Braunschweig und
Organisationsuntersuchung der Berufsfeuerwehr

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 07.03.2017
37 Fachbereich Feuerwehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Feuerwehrausschuss (Vorberatung) 13.03.2017 @)
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 16.03.2017 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 21.03.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 28.03.2017 o]
Beschluss:

1. Gutachten zur Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans der Feuerwehr
Braunschweiq

A. Das unter www.braunschweig.de/feuerwehrbedarfsplan veroffentlichte ,Gutachten zur
Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans der Stadt Braunschweig“ sowie die als Anlage
beigefugte Stellungnahme des Stadtkommandos der FF werden als zentrale
Arbeitsgrundlagen zustimmend zur Kenntnis genommen.

B. Die im Gutachten genannten vier Empfehlungen zur Steigerung des
Schutzzielerreichungsgrades dienen als konzeptioneller Orientierungs- und
Entscheidungsrahmen fur Rat und Verwaltung.

C. Die unter www.braunschweig.de/feuerwehrbedarfsplan veréffentlichten ,Ergebnisse der
Organisationsuntersuchung des Fachbereichs 37“ werden zur Kenntnis genommen.

2. Weiteres Verfahren zur Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes

A. Die Umsetzung der Gutachterempfehlungen soll nach Konkretisierung der Vorschlage
durch die Verwaltung schrittweise im Rahmen der vom Rat beschlossenen Haushaltsmittel
erfolgen.

B. Die Verwaltung wird in der zweiten Jahreshalfte 2017 erste Vorschlage zur Erarbeitung
und Umsetzung von MaRnahmen unterbreiten, die geeignet sind, den
Schutzzielerreichungsgrad zu verbessern.

C. Die ergriffenen Mal3nahmen sollen dabei regelmaRig auf ihnre Wirksamkeit evaluiert und
der Schutzzielerreichungsgrad regelmalig ausgewertet werden. In 5 Jahren soll der
Feuerwehrbedarfsplan erneut fortgeschrieben werden, um die erforderlichen Malhahmen
ggf. anzupassen.
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3. Gutachten iiber die Organisationsuntersuchung der Berufsfeuerwehr

Das Gutachten zur Organisationsuntersuchung der Berufsfeuerwehr wird zur Kenntnis
genommen. Die Verwaltung berichtet im 2. Halbjahr 2017 Gber die geplanten Malinahmen
zur Umsetzung der Gutachterempfehlungen. Die Realisierung notwendiger Mallnahmen im
Organisations- und Personalbereich erfolgt im Rahmen der vom Rat beschlossenen
Haushaltsmittel.
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Sachverhalt:

1 Ausgangssituation

Nach dem Niedersachsischen Brandschutzgesetz sind die Gemeinden verpflichtet, eine den
ortlichen Verhaltnissen entsprechende leistungsfahige Feuerwehr aufzustellen, auszuristen,
zu unterhalten und einzusetzen. Die Leistungsfahigkeit wird Gblicherweise im Rahmen der
Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplans Uberprift und nachgewiesen.

Die Stadt Braunschweig hat am 15. Juli 2015 die forplan GmbH, die vergleichbare
Feuerwehrbedarfsplane u.a. fir die Stadte Hamburg, Libeck und Halle (Saale) erstellt hat,
beauftragt, den derzeit geltenden Feuerwehrbedarfsplan, der im Jahr 2008 erstellt wurde, zu
aktualisieren und fortzuschreiben.

Das Gutachten liegt nunmehr vor und besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird die
taktische Aufstellung der Feuerwehr Braunschweig (Berufsfeuerwehr und Freiwillige
Feuerwehr) betrachtet. Der zweite Teil ist das Ergebnis einer Organisationsuntersuchung
des Fachbereichs 37. Eine Zusammenfassung ist als Anlage 1 beigefugt.

2 Gutachten zur Aktualisierung und Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes der
Feuerwehr Braunschweig

21 Erhebung Ist-Zustand
2.1.1 Auswertung Einsatzdaten / Schutzzielerreichung

Fur die Erhebung des Ist-Zustandes fand eine umfangreiche Analyse der Einsatze in den
Jahren 2010 bis 2014 statt. Dazu wurden die Daten von rund 4.500 Einsatzen ausgewertet,
die fUr das Schutzziel relevant sind. Bei diesen Einsatzen handelt es sich um Brande und
Hilfeleistungen, zu denen mindestens ein Loschzug der Feuerwehr alarmiert wurde.

Referenz fur die Bewertung des Ist-Zustandes ist das AGBF Schutzziel, das die
Leistungsanforderungen an Feuerwehren in stadtischen Bereichen beschreibt. Die AGBF ist
die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren und eine sich selbst tragende
Vereinigung im Deutschen Stadtetag (DST). Das AGBF-Schutzziel fordert, dass in 90 % aller
kritischen Brande (Wohnungsbrand im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses) die
Feuerwehr innerhalb von 9:30 min nach Notrufeingang mit 10 Einsatzkraften (Schutzzielstufe
1) und innerhalb von 14:30 min mit weiteren 6 Einsatzkraften (Schutzzielstufe 2) vor Ort ist.
Das AGBF-Schutzziel wird von der Rechtsprechung als Kriterium fiir die Leistungsfahigkeit
einer Feuerwehr zugrunde gelegt und gilt als anerkannte Regel der Technik.

Die Auswertung der Einsatzdaten hat ergeben, dass die Feuerwehr Braunschweig
(Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuerwehr) im Zeitraum von 2010 bis 2014 die
Schutzzielstufe 1 in 64,8 % und die Schutzzielstufe 2 in 84,0 % der entsprechenden Einsatze
erreicht hat. Die bundesweit als Mal3stab geltenden Vorgaben der AGBF werden somit noch
nicht vollstandig erreicht. Davon sind insbesondere die Stadtrandlagen im Norden und im
Nordosten (u.a. Wenden, Bienrode, Hondelage), aber auch im Westen (u. a. Timmerlah,
Teile der Weststadt) betroffen.
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2.1.2 Einsatzkrafteverfugbarkeitsanalyse

Parallel zu der Auswertung der Einsatzdaten wurden alle Ortsfeuerwehren begangen und
Gesprache mit den Ortsbrandmeistern geflihrt, um die Situation in den Ortsfeuerwehren
aufzunehmen. Weitere Gesprache gab es mit dem Stadtkommando und den
Flhrungskraften der Spezialeinheiten der Freiwilligen Feuerwehr (ABC-Zug und Fachzug
Information und Kommunikation).

Samtliche Einsatzkrafte der Freiwilligen Feuerwehr wurden mittels Fragebogen bezlglich
ihrer Verflugbarkeit befragt (Einsatzkrafteverfliigbarkeitsanalyse), die Ricklaufquote betrug
Uber 90 %. Mit dieser Einsatzkrafteverfigbarkeitsanalyse wurden die Qualifikationen, der
Wohn- und Arbeitsort, das Arbeitszeitmodell und die Abkdmmlichkeit vom Arbeitsplatz der
Einsatzkrafte abgefragt, um die Verfugbarkeit im Einsatzfall bewerten zu kénnen. Diese
Daten wurden mit den Eintragungen in die Einsatzberichte abgeglichen und plausibilisiert.
Fir jede Ortsfeuerwehr hat der Gutachter die Personalsituation hinsichtlich Quantitat,
Qualifikationen und zeitlicher Verfugbarkeit ausgewertet.

Die Auswertung der Einsatzkrafteverfiigbarkeitsanalyse sowie die Auswertung der
Einsatzberichte der Ortsfeuerwehren haben ergeben, dass tagsiber alle 30 Ortsfeuerwehren
Probleme mit einer schnellen Verflugbarkeit des Einsatzpersonals haben. In den
Abendstunden und am Wochenende ist die Personalverfligbarkeit deutlich besser.
Insgesamt sieht der Gutachter die personelle Leistungsfahigkeit der Ortsfeuerwehren
insbesondere abends und an Wochenenden auf einem guten Niveau.

2.1.3 Risikobewertung

Im Weiteren wurde eine Risikobewertung durchgefiihrt. Dazu wurde das Stadtgebiet in
Planquadrate mit jeweils 1 km Kantenlange eingeteilt und fiir jedes Quadrat das Risiko
anhand von Einsatzanzahl, Einsatzdauer und Einsatzumfang im Zeitraum von 2010 bis 2014
bewertet. Das hochste Risiko besteht in den stadtisch gepragten Bereichen (u.a. Innenstadt,
Ringgebiete, Weststadt, Heidberg, Gewerbegebiet Hansestralle). In den Randbereichen des
Stadtgebietes ist das Risiko deutlich niedriger.

2.2 Gutachterbewertung Ist-Zustand

Der Gutachter sieht aufgrund des noch nicht vollstandig erreichten AGBF-Schutzziel-
erreichungsgrades Handlungsbedarf.

Die Ortsfeuerwehren leisten in den Stadtteilen einen wichtigen und unverzichtbaren Anteil
zur Erreichung des Schutzziels, kdnnen allerdings tagsuber nicht schnell genug mit
ausreichend Personal ausrticken. In den Ballungsrdumen (u.a. Ringgebiete, Weststadt) gibt
es keine Ortsfeuerwehr.

Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr ist bei gréReren Schadenslagen (z.B. grélere
Brande), Unwettereinsatzen (z.B. nach Stirmen und Starkregen), Spezialaufgaben (z.B.
ABC-Zug, Hytrans-Wasserfordersystem, Fihrungsunterstitzung mit dem ELW 2),
Bombenraumungen, Katstrophenschutz zwingend erforderlich, da nur Gber die
ehrenamtlichen Einsatzkrafte die notwenige Personalmenge bzw. Spezialisten zur Verfligung
stehen.
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Der Gutachter halt die Ortsfeuerwehren in dem Gesamtsystem der Gefahrenabwehr fiir
unentbehrlich.

2.3 Gutachterempfehlungen zur nachhaltigen Verbesserung des
Schutzzielerreichungsgrades

Der Gutachter spricht sich dafur aus, die Freiwillige Feuerwehr in ihrer derzeitigen Struktur
(Anzahl der Ortsfeuerwehren, Starke und Ausstattung) zu erhalten und in Teilbereichen
weiter zu starken.

Eine signifikante Steigerung der Schutzzielerreichung der Stufe 1 ist jedoch nach Meinung
des Gutachters im Wesentlichen nur durch Personalverstarkungen und durch zusatzliche
Standorte der Berufsfeuerwehr moglich. Bei der Ermittlung des notwendigen
Personalaufwuchses wurden die verfugbaren Ressourcen der Freiwilligen Feuerwehr
berlcksichtigt.

Der Gutachter empfiehlt ein Stufenkonzept zur Steigerung des Schutzzielerreichungsgrads:

1 Ausweitung und Dynamisierung der Verkehrsbeeinflussung (Ampeln) +2-3 %
2 Besetzung der Loschfahrzeuge der BF mit 6 Einsatzkraften +8 %

3 Neubau einer Feuerwache im Studwesten +7 %

4 Neubau einer Feuerwache im Norden +11 %

Stufe 1 — Dynamische Verkehrsbeeinflussung (Ampeln)

Momentan besteht eine statische FeuerwehrstralRenschaltung in den Nahbereichen der
Sidwache und der Hauptwache. Die gréfite Ausdehnung ist von der Hauptwache
ausgehend in dstlicher Richtung entlang der B1/B4. Bei der Einsatzauswertung wurde
festgestellt, dass die Einsatzfahrzeuge dadurch in éstliche Fahrtrichtung ca. 40 Sekunden
schneller waren. Wirde die Beeinflussung der Ampelanlagen ausgeweitet und auf ein
dynamisches System umgestellt, sodass sich diese Mallnhahme auch in andere
Fahrtrichtungen (z.B. Richtung Norden und Studwesten) auswirkt, kdnnten erwartungsgemaf
mehr Einsatze fristgerecht erreicht werden. Die Simulation zeigt, dass ein durchschnittlicher
Zeitgewinn von 40 Sekunden dazu flihrt, dass rund 2 — 3 % der hilfsfristrelevanten Einsatze
zusatzlich innerhalb der Hilfsfrist erreicht werden kdnnten. Der tatsdchliche Erreichungsgrad
wurde sich dadurch dementsprechend verbessern.

Stufe 2 — Besetzung der Loschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr mit sechs Einsatzkraften

Standardmafig ricken die Hilfeleistungsléschgruppenfahrzeuge (HLF) der Berufsfeuerwehr
momentan mit einer Personalstarke von 5 Einsatzkraften aus. Dies reicht in Kombination mit
dem Einsatzleitwagen (2 Einsatzkrafte) und der Drehleiter (2 Einsatzkrafte) nicht aus, um
innerhalb der Schutzzielstufe 1 die notwendige Funktionsstarke (10 Einsatzkrafte)
einzuhalten.

Im ersten Schritt sollten Unterbesetzungen der HLF durch ungeplante Personalbedarfe (u.a.
Verstarkung Flughafenbrandschutz, Fahrschultatigkeit) soweit wie moglich reduziert werden.
Mit Blick auf das AGBF-Schutzziel empfiehlt der Gutachter die Starke der HLF von 5 auf 6
Einsatzkrafte (entspricht Staffelstarke) anzuheben. Nach Umsetzung dieser Mallnahme
wiurde zur Erreichung der Funktionsstarke in der Hilfsfrist 1 neben Einsatzleitwagen und
Drehleiter nur noch ein HLF bendtigt. Paralleleinsatze wurden die Einhaltung der Schutzziele
in Zukunft nicht mehr beeinflussen.
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Stufe 3 — Neubau einer Feuerwache im Sitidwesten

Um die Erreichbarkeit der Stadtrandlagen im Westen und Stidwesten zu verbessern, wurde
eine Verschiebung der Stidwache in westliche Richtung geprift. Dadurch wirden sich
allerdings zusatzliche Abdeckungsdefizite im Siudosten ergeben. Somit sollte der
vorhandene Sudwachen-Standort beibehalten werden. Der Léschzug der Feuerwache Sid
sollte jedoch aufgeteilt werden. 10 Einsatzkrafte mit Einsatzleitwagen, HLF und Drehleiter
werden an einen neuen Standort im Bereich Westerbergstrale verlegt. 6 Einsatzkrafte und
ein HLF verbleiben am jetzigen Standort.

Diese Aufteilung ist mdglich, da zusammen mit den zustandigen Ortsfeuerwehren die 10
Einsatzkrafte flir das AGBF-Schutzziel realisiert werden kénnen. Daflr sind leistungsfahige
Ortsfeuerwehren zwingend notwendig. Anderenfalls misste die Wachstarke auf 10
Einsatzkrafte (der Berufsfeuerwehr) erhéht werden, um das AGBF-Schutzziel sicher zu
erreichen.

Ein zusatzlicher Standort an der Westerbergstralte wirde dazu fihren, dass ca. 7 % der
Einsatze zusatzlich innerhalb der Hilfsfrist durch die Berufsfeuerwehr erreicht werden
kénnten. Die Weststadt ware damit innerhalb der Hilfsfrist erreichbar. Die Abdeckung in den
suddstlichen Stadtgebieten bliebe durch den Erhalt der derzeitigen Stidwache erhalten. Fur
die Umsetzung dieser MaRnahme ist kein weiteres Personal notwendig.

Stufe 4 — Neubau einer Feuerwache im Norden

Ein zweiter grofRer Bereich, in dem die Erreichbarkeit verbessert werden sollte, befindet sich
nordlich der Bundesautobahn A 2. Auch hier kann nur ein zusatzlicher Standort dazu fiihren,
dass die Eintreffzeiten der Berufsfeuerwehr bedeutend verringert und die Hilfsfrist zukUnftig
eingehalten wird. Ein Wachstandort nérdlich der A 2 wirde dazu flhren, dass grof3e Teile
des Nordens innerhalb der Hilfsfrist 1 erreicht werden konnten. Ein denkbarer Standort ware
im Bereich Hermann-Blenk-Stralle, sodass eine moglichst groRe Flache der Stadtteile sowie
die Gewerbe- und Industrieflachen innerhalb der Hilfsfrist 1 erreicht werden. Durch den
gemeinsamen Einsatz der Berufsfeuerwehren und der zustandigen Ortsfeuerwehren reicht
die Stationierung von sechs Einsatzkraften der BF mit einem HLF aus.

Die nach AGBF-Schutzziel geforderten 10 Einsatzkrafte werden gemeinsam durch die
zustandige Ortsfeuerwehr und die Berufsfeuerwehr realisiert. Dafir sind leistungsfahige
Ortsfeuerwehren zwingend notwendig. Anderenfalls muisste die Wachstarke auf 10
Einsatzkrafte (der Berufsfeuerwehr) erhéht werden, um das AGBF-Schutzziel sicher zu
erreichen.

Ein zusatzlicher Standort an der Hermann-Blenk-Strale wiirde dazu fihren, dass rund 11 %
der Einsatze zusatzlich innerhalb der Hilfsfrist durch die Berufsfeuerwehr erreicht werden
kdénnten.

24 Stellungnahme der Freiwilligen Feuerwehr
Die Freiwillige Feuerwehr hat nach der Vorstellung des Gutachtens eine schriftliche

Stellungnahme abgegeben. Diese Stellungnahme inkl. des Anhangs ist im Internet unter
www.braunschweig.de/feuerwehrbedarfsplan veréffentlicht.

Das Stadtkommando der Freiwilligen Feuerwehr hat die Stellungnahmen zusammengefasst
und gewichtet. Die Zusammenfassung ist dieser Beschlussvorlage als Anlage 2 beigefugt.
Das Stadtkommando nennt in seiner Stellungnahme 6 Punkte, die aus Sicht der Freiwilligen
Feuerwehr vordringlich zu bearbeiten sind:
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1. Ausbau und Starkung der bestehenden Alarmverbinde in jeweils beide Richtung

unter Erweiterung der Alarmierungsstichworte

Bildung von mehr Alarmverbinden unter den vorher genannten Voraussetzungen

3. Ausbau und konsequente Umsetzung der Alarm- und Ausrickeordnung unter
Hinzuziehung von Alarmfolgefunktionen (z.B. bei RD-Unterstitzung, VU1, F1, BMA)

4. Basis der Berechnung von Qualifikationen und Anwesenheit von
Feuerwehrkameraden sollte in allen Berechnungen im Gutachten auf dem gleichen
Datenstand beruhen.

5. Probeeinfihrung ,Voralarm“ ab F2 und VU3

6. Breitere Ausbildung von Flihrungskraften und Spezialfunktionen

N

Des Weiteren unterstitzt das Stadtkommando die Stellungnahme der Ortsfeuerwehr
Broitzem abweichend vom Gutachten in der Broitzem ein hdherwertiges Léschfahrzeug zu
stationieren (LF 10 statt TSF-W).

In einem ersten Abstimmungsgesprach zwischen der Flihrungsspitze der Freiwillige
Feuerwehr und der Verwaltung wurde zu den vorgenannten Punkten grundsatzliche
Einigung erzielt. Diese Punkte sollen bei der Umsetzung des Feuerwehrbedarfplans
Berlcksichtigung finden (siehe Beschluss).

In der Anlage der Stellungnahme der Freiwilligen Feuerwehr sind viele weitere Anregungen /
Anmerkungen / Hinweise der einzelnen Ortsfeuerwehren in unterschiedlicher Qualitat
aufgefuhrt. Hierzu sind Gesprache mit den Einreichern und mit dem Stadtkommando
geplant.

In der Zusammenfassung der Stellungnahmen schlagt das Stadtkommando vor, ein Referat
innerhalb des Fachbereiches 37 einzurichten, in dem die Zusammenarbeit koordiniert wird.
Dieser Hinweis wird im Rahmen der Umsetzung des Organisationsgutachtens flir den FB 37
mit betrachtet werden. Ausdriickliches Ziel der Verwaltung ist es, unabhangig der
Organisationstruktur eine enge Abstimmung zwischen der Freiwilligen Feuerwehr und der
Verwaltung — wie bisher auch schon — zu erreichen.

2.5 Einschatzung der Verwaltung

Die Empfehlungen des Gutachters decken sich in weiten Teilen mit der Auffassung der
Verwaltung. Insbesondere die Wichtigkeit der Freiwilligen Feuerwehr als elementare Stltze
der Gefahrenabwehr wird von der Verwaltung ebenso gesehen.

Aufbauend auf den Empfehlungen wird die Verwaltung Vorschlage zur Umsetzung
entwickeln, um den Schutzzielerreichungsgrad zu verbessern. Es wird deutlich, dass eine
durchgreifende Verbesserung des Schutzzielerreichungsgrades nur mit mehr Personal
moglich sein wird. Diese zusatzlichen Feuerwehrbeamten mussen durch die Stadt selbst
ausgebildet werden, da auf dem Arbeitsmarkt kaum ausgebildete Feuerwehrbeamte
verfugbar sind. Die Ausbildung der zusatzlichen Mitarbeiter kann nur durch eine Erhdhung
der jahrlich startenden 24-monatigen Laufbahnausbildungslehrgange erfolgen. So wird die
Personalaufstockung ein mehrjahriger Prozess sein.

Die vom Gutachter empfohlenen optimalen Standorte fiir die zusatzlichen Wachen miissen
zunachst auf ihre Realisierbarkeit gepruft werden. Dabei gilt es u.a. Eigentumsverhaltnisse,
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Verkaufsbereitschaft, Baurecht zu klaren. So kann auch die Realisierung der Neubauten erst

mittelfristig erfolgen, nachdem die Standortfrage endguiltig geklart ist.

Die Umsetzung des Stufenkonzeptes erfordert grindliche Planungen, mit denen jetzt
begonnen werden soll. Die Umsetzung wird wie bereits dargelegt mehrere Jahre in Anspruch
nehmen. Eine moégliche Abfolge der Teilprojekte ergibt sich aus der als Anlage 3 beigefligten
ersten Planung.

Schon jetzt ist absehbar, dass die Umsetzung mit erheblichen Kosten verbunden sein wird,
die genaue Hohe lasst sich zu dem aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffern.

Die Verwaltung wird in der zweiten Jahreshalfte 2017 den Ratsgremien berichten und
Empfehlungen zur Umsetzung vorstellen, dann werden auch erste Aussagen bezlglich der
zu erwartenden Kosten moglich sein. Die Realisierung der vom Gutachter empfohlenen
MaRnahmen soll in den nachsten Jahren schrittweise im Rahmen der vom Rat
beschlossenen Haushaltsmittel erfolgen.

Die ergriffenen MaRnahmen sollen dabei regelmafig auf ihre Wirksamkeit evaluiert und der
Schutzzielerreichungsgrad regelmafig ausgewertet werden. In 5 Jahren soll der
Feuerwehrbedarfsplan erneut fortgeschrieben werden, um die erforderlichen MalRnahmen
ggf. anzupassen.

3 Gutachten uber die Organisationsuntersuchung der Berufsfeuerwehr
3.1 Empfehlungen des Gutachters

Losgeldst von dem Feuerwehrbedarfsplan hat der Gutachter den Auftrag erhalten, die
organisatorische Struktur und die personelle Ausstattung des Fachbereiches 37 zu
bewerten.

Die Benehmensherstellung zur Auftragsvergabe mit dem 6értlichen Personalrat Feuerwehr ist
erfolgt.

Die derzeitige Struktur des FB 37, bestehend aus drei Abteilungen, weist nach Auffassung
des Gutachters aufgrund der heterogen zusammengesetzten Aufgabenbereiche Defizite auf.
Die Wahrnehmung der Leitungs- und Koordinierungsaufgaben durch die Abteilungsleiter ist
aufgrund der Vielfalt der unterstellten Verantwortungs- und Uberwachungsbereiche deutlich
erschwert. Fur die Abteilungsstruktur wird deshalb eine Neugliederung flir notwendig
gehalten. Der Gutachter empfiehlt eine breitere Aufbauorganisation mit insgesamt funf
Abteilungen, die thematisch zusammenhangende Aufgabenbereiche bindeln und
Schnittstellen minimieren.

Ein Teil der Mitarbeiter im Sonderdienst (Alarmdienst- und Sachgebietstatigkeit,

Uberwiegend Flhrungskrafte) ist nach Auffassung des Gutachters zu stark belastet. Dies trifft
insbesondere auf Mitarbeiter zu, die eine Leitungsfunktion fur den operativen Dienst (z.B.
Wachabteilungsleiter und Lagedienstfiihrer) und parallel dazu eine Sachgebietsaufgabe (z.B.
im vorbeugenden Brandschutz) wahrnehmen. Um alle notwendigen Aufgaben im
Alarmdienst und in der Sachgebietstatigkeit vollumfanglich abzudecken, ist es notwendig, die
Leitungsaufgaben an einigen Stellen von Sachgebietsaufgaben zu trennen und auf mehrere
Mitarbeiter aufzuteilen. Hierdurch entsteht ein Stellenmehrbedarf in den Laufbahngruppen
(LG) 1 und 2.
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In einigen Sachgebieten sowie in den Werkstatten wurde festgestellt, dass die zur Verfiigung
stehende Arbeitsleistung durch Mitarbeiter im Schichtdienst derzeit nicht vollstandig
ausreicht, um die anstehenden Arbeiten zu erledigen. Aufgaben werden notgedrungen in die
Bereitschaftszeiten verschoben oder gehen zu Lasten von Aus- und Fortbildung sowie des
Dienst-sports. So werden die gem. Feuerwehrdienstvorschrift 2 und aufgrund anderer
Rechtsvorschriften erforderlichen Ausbildungsumfange derzeit nicht erreicht.

Die Betrachtung der Werkstatttatigkeiten hat ergeben, dass die umfangreiche Einbindung
von Personal der Wachabteilungen problematisch ist, da diese Mitarbeiter oft nicht planbar
zur Verfugung stehen. Zudem werden die Aus- und Fortbildung sowie der Dienstsport durch
den hohen Arbeitsaufwand in einigen Werkstatten unzulassig eingeschrankt. Der Gutachter
empfiehlt daher die externe Vergabe von feuerwehrfremden Tatigkeiten (z.B.
Grinflachenpflege und Reinigung der Wachgebaude am Wochenende).

Alle weiteren Werkstattbereiche, wie Geratewerkstatt, Schlosserei und Magazin, Kfz-
Werkstatt, Feuerwehrservicezentrum (Atemschutz-, Schlauch- und Messgeratewerkstatt),
sind flr einen aus-fallsicheren Betrieb der Feuerwehr Braunschweig zwingend in Eigenregie
weiterzufiihren. Um den Werkstattbetrieb stabil zu gewahrleisten, sollten zusatzliche Stellen
fur technische Beschaftigte im Tagdienst eingerichtet werden.

Der Gutachter halt es ferner fur erforderlich, den Bereich der laufenden Aus- und Fortbildung
auszubauen und zu intensivieren. Der Gutachter sieht fir jede Einsatzkraft einen
Fortbildungsbedarf aufgrund rechtlicher Vorgaben von 150 Stunden / Mitarbeiter und Jahr als
notwendig an. Dieser Ausbildungsaufwand ist erforderlich, damit die Einsatzkrafte ihr
Fachwissen in den Bereichen Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Gefahrgut und
Rettungsdienst auf einem aktuellen Stand halten.

Fir diese zusatzlichen Ausbildertatigkeiten werden zusatzliche Mitarbeiter in der LG 1
bendtigt. Weitere Stellenbedarfe in der LG 1 ergeben sich aus Arbeitsumfangen in den
Sachgebieten, die nicht mehr ausschlief3lich aus dem Alarmdienst geleistet werden kénnen
(u.a. Gruppenfihrer Flughafenwache).

In der Summe ergibt sich aus der Organisationsuntersuchung ein Stellenmehrbedarf:

Feuerwehrtechnische Flhrungskrafte (LG 2): 10 Stellen
Feuerwehrtechnische Beamte (LG 1): 13 Stellen
Verwaltungsbeamte /-angestellte: 2,5 Stellen
Technische Beschaftigte: 6 Stellen
Insgesamt: 31,5 Stellen

3.2 Erste Einschatzung der Verwaltung

Die Feststellungen des Gutachters decken sich, soweit es den Ausbau der Fihrungsstruktur
angeht, mit den Einschatzungen der Verwaltung. Bisher noch nicht im Blick der Verwaltung
waren die Effizienzsteigerungen in den Werkstatten und der Ausbildung.

Die vom Gutachter vorgeschlagenen Organisationsanderungen wirken sich nur indirekt auf
den Schutzzielerreichungsgrad aus, tragen aber insgesamt zur Steigerung der
Leistungsfahigkeit der Feuerwehr Braunschweig (u.a. Erhéhung des Ausbildungsstands der
Einsatzkrafte) bei.
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Die Gutachterempfehlungen zu den Organisationsanderungen sollen zunachst

verwaltungsintern eingehend gepriift werden. Im Anschluss wird die Verwaltung in der
zweiten Jahreshalfte 2017 den Ratsgremien berichten und Empfehlungen zur Umsetzung
vorstellen.

Die Umsetzung der Empfehlungen kann auf Grund des Personalbedarfs und der
notwendigen Ausbildung ebenfalls nur mittelfristig im Rahmen der vom Rat beschlossenen
Haushaltsmittel erfolgen.

4 Vergleich mit anderen Stadten

Der Gutachter hat die Kennzahlen der Feuerwehr Braunschweig (vor und nach der
theoretischen Umsetzung aller MaRnahmen) mit den aktuellen Ist-Kennzahlen (aus den
Jahren 2014 - 2016) von 35 anderen Feuerwehren (u.a. Hannover, Magdeburg, Halle
(Saale), Gelsenkirchen, Bielefeld) verglichen. Dabei zeigt sich, dass die Feuerwehr
Braunschweig aktuell zu zentralisiert (groRer Versorgungsbereich pro Feuerwache mit vielen
Beamten pro Standort) aufgestellt ist. Das Personal pro 1.000 Einwohner entspricht in etwa
dem Mittelwert der Vergleichsstadte.

Nach Umsetzung der vom Gutachter vorgeschlagenen Malinahmen (Feuerwehrbedarfsplan
und Organisationsuntersuchung) und der damit verbundenen Dezentralisierung der
Feuerwachen und der deutlichen Steigerung des Schutzzielerreichungsgrades wiirden die
Wachstruktur und der Personalzuschnitt pro Standort in etwa dem Durchschnitt der
Vergleichsstadte entsprechen, das Personal pro 1.000 Einwohner aber Uber dem aktuellen
Durchschnitt liegen. Bei dem Wert ,feuerwehrtechnische Beamte / 1.000 EW* ist jedoch zu
berlcksichtigen, dass noch nicht alle Stadte die 48 h/Wo umgesetzt haben und teilweise die
Beamten dort noch 54 bis 56 h/Wo arbeiten. Immer mehr Feuerwehren setzen allerdings die
Vorgaben der Arbeitszeitverordnung Feuerwehr um und reduzieren die Arbeitszeit auf 48
h/Wo, so dass der Durchschnittswert in den nachsten Jahren deutlich steigen wird.

4.1 Grundstruktur (Versorgungsbereichsgrofe):

Braunschweig (Ist 2016) 96 gkm Versorgungsbereich je Wache
Braunschweig (nach Umsetzung) 48 gkm Versorgungsbereich je Wache

Median Stadte <250.000 EW 60 gkm Versorgungsbereich je Wache
Median Stadte >250.000 EW 40 gkm Versorgungsbereich je Wache

4.2 Personalstruktur (Verhaltnis feuerwehrtechnische Beamte zu Standorten, ohne
Leitstelle):

Braunschweig (Ist 2016) 138 feuerwehrtechnische Beamte je Standort
Braunschweig (hach Umsetzung) 90 feuerwehrtechnische Beamte je Standort

Median Stadte <250.000 EW 105 feuerwehrtechnische Beamte je Standort
Median Stadte >250.000 EW 100 feuerwehrtechnische Beamte je Standort

4.3 Personalstruktur (feuerwehrtechnische Beamte je 1.000 EW):

Braunschweig (Ist 2016) 1,09 feuerwehrtechnische Beamte / 1.000 EW
Braunschweig (nach Umsetzung) 1,42 feuerwehrtechnische Beamte / 1.000 EW
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Berufsfeuerwehren (Mittelwert) 1,20 feuerwehrtechnische Beamte / 1.000 EW

4.4 Personalstruktur (feuerwehrtechnische Beamte zu Gesamtmitarbeiterzahl im FB):

Braunschweig (Ist 2016) 0,8% hD (LG 2.2)
9% gD (LG21)
79,8 % mD (LG 1.2)

Braunschweig (nach Umsetzung) 1,3 % hD (LG 2.2)
1% gD (LG 2.1)
76 % mD (LG 1.2)

Berufsfeuerwehren (Mittelwert) 1,3% hD (LG 2.2)
12% gD (LG 2.1)
77% mD (LG 1.2)

Rest jeweils sonstige Beschaftigte

Ruppert

Anlage/n:
Anlage 1: Zusammenfassung des Feuerwehrbedarfsplans und der

Organisationsuntersuchung
Anlage 2: zusammenfassende Stellungnahme des Stadtkommandos
Anlage 3: Umsetzungskonzept

14 von 30 in Zusammenstellung



TOP 4.

Zusammenfassung

des Gutachtens zur Fortschreibung des
Feuerwehrbedarfsplans und den Ergebnissen der
Organisationsuntersuchung des Fachbereichs 37
der Stadt Braunschweig

&

Braunschweig, den 25. Januar 2017
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Gutachten zum Feuerwehrbedarfsplan und Organisationsuntersuchung Zusammer;l%%:’sénq 3

1 Feuerwehrbedarfsplan

Die notwendigen Qualitatskriterien fur die Feuerwehr Braunschweig, definiert durch
,Hilfsfrist“ (Eintreffzeit), ,Funktionsstarke“ und ,Einsatzmittel”, gelten fir Stadte mit
Berufsfeuerwehren in Deutschland auf Basis der durch die Arbeitsgemeinschaft der
Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF-Bund) in 2015 letztmalig bestatigten ,Qualitats-
kriterien fur die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Stadten®.

-Hilfsfrist-

Ausriicken

10 Funktionen + 6 Funktionen

| L 1,5 min.
1 |

0 min. 3,5 min. 5

Brand- Beginn Alarmierung Eintreffen 16 Funktionen

ausbruch Notruf- 10 Funktionen verfiigbar
abfrage

© FORPLAN

In der Schutzzielstufe 1 (10 Einsatzfunktionen in einer Hilfsfrist von 9,5 Minuten)
wurden diese Qualitatskriterien in den vergangenen Jahren nur bei 65 % der
schutzzielrelevanten Einsatzfélle erreicht. Die Schutzzielstufe 2 (6 weitere Ein-
satzkrafte nach weiteren 5 Minuten, insgesamt 16 Einsatzfunktionen nach
14,5 Minuten) wurde in 84 % der Falle eingehalten. Der erforderliche Erreichungs-
grad (gemafl AGBF-Bund) betragt 90 %.

Der erforderliche Erreichungsgrad wurde somit deutlich unterschritten, sodass sich
dringender Handlungsbedarf zur Verbesserung der Leistungsfahigkeit ergibt.

Die Einhaltung der Qualitatskriterien in den einzelnen Stadtteilen zeigt deutliche
Unterschiede und hangt unmittelbar von der schnellen Erreichbarkeit der Stadtgebie-
te durch die Berufsfeuerwehr und der personellen Verfiigbarkeit der Freiwilligen
Feuerwehr ab. Von den derzeitigen Wachen der Berufsfeuerwehr konnen Bereiche
im Norden, Nordosten und Westen nicht innerhalb der Hilfsfrist erreicht werden. Die
zustandigen Ortsfeuerwehren sind besonders werktags tagsiuber nicht in der Lage
dies vollumfanglich zu kompensieren. Aul3erdem kommt es durch verschiedene
Faktoren zu tempordren Unterbesetzungen bei der Berufsfeuerwehr, sodass trotz
rechtzeitigem Eintreffens die Funktionsstarke nicht vollstandig erreicht wird.

Nachfolgende Abbildungen zeigen durch Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr
in der Hilfsfrist erreichte Stadtgebiete (links) und die Risikoeinstufung der nicht abge-
deckten Bereiche (Rasterdarstellung rechts).

FORPLAN Forschungs- und Planungsgesellschaft fiir Rettungswesen, Brand- und Katastrophenschutz m.b.H., Bonn, Tel. (0228) 91 93 90
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Die Qualitatskriterien wurden auf Basis des festgestellten Risikos und unter Beach-
tung der Charakteristik der einzelnen Stadtgebiete neu festgelegt.

grof3stadtische Bereiche:

Schutzzielstufe 1 10 Fkt. in einer Hilfsfristvon 9,5 Min.
Schutzzielstufe 2 16 Fkt. in einer Hilfsfrist von 14,5 Min. (+6 Fkt.)

stadtische Randbereiche:

Schutzzielstufe 1 6 Fkt. in einer Hilfsfristvon 9,5 Min.
Schutzzielstufe 2 16 Fkt. in einer Hilfsfrist von 14,5 Min. (+10 Fkt.)

In den stadtischen Randbereichen sind die 6 Einsatzfunktionen kurzfristig durch
Krafte der zustandigen Ortsfeuerwehr und nachriickende Kréfte der Berufsfeuerwehr
zu erganzen. Um diese Qualitatskriterien zukinftig in 90 % der Einsatzfélle einhalten
zu konnen, werden folgende MalRnahmen vorgeschlagen:

(1) dynamische Verkehrszeichenbeeinflussung +2-3 %
(2) Reduzierung von Unterbesetzungen +8 % ~712 %
(3) Neubau einer Feuerwache im Stidwesten +7 %
(4) Neubau einer Feuerwache im Norden +11 % ~90 %

Ein Personalmehrbedarf ist lediglich mit den Schritten (2) und (4) verbunden. Im
Schritt (3) erfolgt eine Dislozierung der vorhandenen Einsatzfunktionen ohne Perso-
nalsteigerung. Hilfsfristiberschreitungen kommen durch diese Malinahmen zukunftig
deutlich seltener vor, da die Berufsfeuerwehr planbar ein deutlich groR3eres Gebiet
abdeckt (vgl. blaue und turkise Bereiche in nachfolgender linken Abbildung), bzw.
werden auf ein vertretbares Mal? von weniger als 1 Minute reduziert. Die Einbindung

FORPLAN Forschungs- und Planungsgesellschaft fiir Rettungswesen, Brand- und Katastrophenschutz m.b.H., Bonn, Tel. (0228) 91 93 90
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der FF ist allerdings auch weiterhin im Randbereich und im Zeitverlauf (Schutzziel-
stufe 2 und spater) unerlasslich.
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2 Organisationsuntersuchung

Die bestehende Struktur des Fachbereichs, bestehend aus drei Abteilungen, wurde
untersucht und weist auf Grund der heterogen zusammengesetzten Aufgabenberei-
che deutlich Defizite auf. Die Wahrnehmung aller Leitungs- und Koordinierungsauf-
gaben durch die Abteilungsleiter ist auf Grund der Vielfalt der unterstellten Verant-
wortungs- und Uberwachungsbereiche deutlich erschwert. Fiir die Abteilungsstruk-
tur wurde somit eine Neugliederung erarbeitet. Die Aufgabengebiete wurden neu
zusammengestellt und daraus eine Abteilungsstruktur mit zuktnftig finf Abteilungen
entwickelt. Damit ist die Aufgabenstruktur innerhalb der Abteilungen deutlich homo-
gener.

37.FBL
Fachbereichsleiter

37.0 37.1 37.2 37.3 37.4
Verwaltung / Trager RD Einsatz Planende Gefahrenabw. Ausbildung / Technik IRLS

FORPLAN Forschungs- und Planungsgesellschaft fiir Rettungswesen, Brand- und Katastrophenschutz m.b.H., Bonn, Tel. (0228) 91 93 90
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In der Feingliederung der einzelnen Abteilungen wurden folgende grundlegende
Anpassungen vollzogen:

(1) Die Abteilung ,Verwaltung/Trager RD“ beinhaltet alle fachbereichsinternen
Verwaltungsaufgaben, einschlie3lich Organisation und Finanzen, sowie die
Aufgaben der Stadt Braunschweig als Trager des Rettungsdienstes.

(2) Innerhalb der Abteilung ,Einsatz“ sind alle operativen Dienste der Berufsfeu-
erwehr und notwendige Unterstitzungsaufgaben fur die Freiwillige Feuerwehr
zusammengefasst.

(3) Innerhalb der ,Planenden Gefahrenabwehr® wurden ,Vorbeugender Brand-
schutz®, ,Einsatzvorbereitung“ und ,Bevolkerungsschutz® aus drei Abteilungen
in eine Abteilung gebiindelt, um Schnittstellenprobleme zu reduzieren.

(4) Die Abteilung Ausbildung/Technik beinhaltet eine zentral organisierte Aus-
und Fortbildung fir angehende Feuerwehrbeamte und bestehende Mitarbeiter
in Feuerwehr und Rettungsdienst. AulRerdem ist hier die Technik mit Beschaf-
fungswesen und Werkstatten enthalten. Der Zusammenschluss dieser beiden
Aufgabengebiete ist ein vertretbarer Kompromiss, da beide Bereiche keine ei-
genstandige Abteilung bilden kdnnen.

(5) Auf Grund der interkommunalen Zustandigkeit fur die benachbarten Landkrei-
se Peine und Wolfenbuttel ist die Leitstelle, einschliel3lich aller fiir den Betrieb
notwendigen Mitarbeiter, in einer gesonderten Abteilung zusammengefihrt.

In einigen Bereichen der Sachgebiete sowie den Werkstatten wurde festgestellt,
dass die zur Verfigung stehende Arbeitsleistung durch Mitarbeiter im Schichtdienst
nicht ausreicht, um die Arbeitskapazitat zu bewaltigen. Aufgaben werden notgedrun-
gen in die Bereitschaftszeiten verschoben oder gehen zu Lasten von Aus- und Fort-
bildung sowie Dienstsport. Die innerhalb einer Dienstschicht zur Verfuigung stehende
Arbeitszeit stellt sich bei Berufsfeuerwehren tblicherweise wie folgt dar:

Arbeitsdienst je 24 Stunden-Schicht 8,0 Std.
Diensttibergabe / -Ubernahme -0,5 Std.
Einsatztatigkeit -1,0 Std.
Aus- und Fortbildung -2,0 Std.
Dienstsport -15 Std.
verbleibende Arbeitszeit 3,0 Std.

Dagegen steht eine notwendige Fortbildungszeit von mindestens 150 Std., je nach
Funktion, teilweise bis zu 300 Std. je Mitarbeiter. Der Anteil der Aus- und Fortbil-
dung musste demnach noch deutlicher angehoben werden, sodass die Arbeitszeit fur
Sachgebiets- und Werkstattarbeit innerhalb der Alarmdienste vollstandig entfallt. Um
dem zu entgehen und den oben dargestellten Rest an verplanbarer Arbeitszeit zu
erhalten, wurde das Konzept der Nordwache als ,,Ausbildungswache* erarbeitet.
Die Mitarbeiter werden temporar abgeordnet und erhalten einen Grol3teil der vorge-
schriebenen Fortbildungsbestandteile dort in intensiver Form. Gleichzeitig werden
Hilfsfristen und Grundschutz im nérdlichen Stadtgebiet verbessert.

Auch bei Mitarbeitern im Sonderdienst (Alarm- und Verwaltungsdienstanteile)
wurde teilweise Arbeitsuiberlastung festgestellt. Dies traf vordergriindig auf Mitarbei-
ter zu, die eine Leitungsfunktion flir den operativen Dienst (z.B. Wachabteilungs-

FORPLAN Forschungs- und Planungsgesellschaft fiir Rettungswesen, Brand- und Katastrophenschutz m.b.H., Bonn, Tel. (0228) 91 93 90
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leiter) und parallel eine Sachgebietsaufgabe (z.B. im vorbeugenden Brandschutz)
wahrnehmen. Um alle notwendigen Aufgaben im Alarmdienst und Verwaltungsdienst
vollumfanglich abzudecken, war es notwendig, die Leitungsaufgaben an einigen
Stellen von Sachgebietsaufgaben zu trennen und auf mehrere Mitarbeiter aufzutei-
len. Hierdurch entsteht ein Stellenmehrbedarf in der Laufbahngruppe 2.

Die Betrachtung der Werkstatttatigkeiten hat ergeben, dass die umfangreiche Ein-
bindung von Personal der Wachabteilungen nicht weitergefihrt werden kann, da
diese Mitarbeiter oft nicht planbar zur Verfigung stehen und Aus- und Fortbildung
sowie Dienstsport durch den hohen Arbeitsaufwand in einigen Werkstatten unzulas-
sig eingeschrankt wird. Zunachst kann allerdings durch folgende externen Vergaben
entlastet werden:

— Grunflachenpflege,

— bauliche Unterhaltungen und umfangreiche RenovierungsmafRnahmen,

— Feuerléscherwartung,

— Teile der Gebaudereinigung (u.a. die Reinigung der Wachgebaude an den
Wochenenden).

Alle weiteren Werkstattbereiche, wie Geratewerkstatt, Schlosserei und Magazin, Kfz-
Werkstatt, Feuerwehrservicezentrum, Bekleidungskammer  und Elektro-
/Funkwerkstatt sind nicht oder unwirtschaftlich extern realisierbar bzw. fur einen
ausfallsicheren Betrieb der Feuerwehr Braunschweig zwingend in Eigenregie weiter-
zufuihren (u.a. fehlende Serviceverfligbarkeit externer Anbieter).

Zukunftig wird auch weiterhin Personal der Wachabteilungen im Alarmdienst zu
Werkstatttatigkeiten herangezogen. Dadurch soll allerdings vorrangig die durchge-
hende Verflugbarkeit der Werkstatt sowie eine Spitzenbedarfsabdeckung sicherge-
stellt werden. Um den Werkstattbetrieb stabil zu gewahrleisten, werden somit zu-
satzliche Stellen als technische Beschaftigte im Tagdienst benétigt. Diese kon-
nen auch von eingeschrankt dienstfahigen Beamten (z.B. nicht alarmdienstfahig)
besetzt werden.

Insgesamt ergibt sich gegentber dem Stellenplan 2017 folgender Stellenmehrbedarf:

Feuerwehrbedarfsplan:

(1) Reduzierung von Unterbesetzungen +22 fwt. Beamte im Alarmdienst
(2) Besetzung der Nordwache +32 fwt. Beamte im Alarmdienst

Organisationsuntersuchung:

(3) Laufbahngruppe 1.2 +10 fwt. Beamte im Alarmdienst
zur Kompensation von fehlenden
Alarmdienstanteilen durch zusatzli-
che Sonderdienststellen

(4) Laufbahngruppe 1.2 +3 fwt. Beamte Ausbilderpool Fw.
(5) Laufbahngruppe 2.1 +9 fwt. Beamte im Sonderdienst
(6) Laufbahngruppe 2.2 +1 fwt. Beamter im Sonderdienst
(7) techn. Dienst +6 technische Beschaftigte

(8) Laufbahngruppe 2 +2 Verwaltungsbeamte

(9) Verwaltungsassistenz +0,5 VZA Verwaltungsangestellte

FORPLAN Forschungs- und Planungsgesellschaft fiir Rettungswesen, Brand- und Katastrophenschutz m.b.H., Bonn, Tel. (0228) 91 93 90
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% Braunschweig Freiwillige Feuerwehr

Der Stadtbrandmeister

An
Herrn Stadtrat Ruppert ' name:  Wolfgang Schulz
. - Abschnittsbrandmeister
: Grenzweg 8
b Fachbereich 37 [ 38104 Braunschweig
Telefon: 0531 /36 13 42
Mobil: 0171 /26 31 369
E-Mail: stbm@feuerwehr-braunschweig.de
Internet:  www.freiwillige-feuerwehr-braunschweig.de
(Bitte bei Antwort angeben)
Tag und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen Tag

165-2017 22. Febr. 2017

Gutachten zur Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes der Stadt Braunschweig und
Ergebnisse der Organisationsuntersuchung des Fachbereichs 37 der Stadt Braunschweig;
Stellungnahme der Freiwilligen Feuerwehr zu den Ergebnissen nach der 6ffentlichen Pri-
sentation der Ergebnisse vom 01. Februar 2017 in Volkmarode

Sehr géehrtef Herr Stadtrat Ruppert,

in der Anlage Uberreicht das Stadtkommando der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig die einzel-
nen Stellungnahmen der Ortsfeuerwehren in der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig zum Gut-
achten zur Fortsbhreibung des Feuerwehrbedarfsplanes der Stadt Braunschweig, sowie eine
Stellungnahme zu den Ergebnissen der Organlsatlonsuntersuchung des Fachbereichs 37 der
Stadt Braunschwelg

Die Ortsfeuerwehren in der Stadt Braunschweig haben sich in den 3 Bereichen am 06.02.2017,
07.02.2017 und 10.02.2017 ausfiihrlich und intensiv mit dem o. g. Gutachten der Fa. FORPLAN
befasst. Die Sitzung des Stadtkommandos folgte am 16.02.2017. Im Nachgang zu diesem zu-
sammenfassenden Schreiben sind die Stellungnahmen, wie folgt sortiert, beigefigt:

Kapitel 1:
ABC-Zug

Kapitel 2
Bereich West

Stellungnahmen der OF Lehndorf, Olper, Lamme, Vélkenrode, Watenbiittel, Rtihme, Thune,
Harxbuttel (nur Selte1) das Protokoll der Bereichssitzung vom 07.02.2017, sowie eine Stellung-
nahme des stellv. StadtBM Loos.

Feuerwehr Braunschweig :
FeuerwehrstraBBe 1 . 24.02.2017
38114 Braunschweig Seite 1
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Kapitel 3
Bereich Ost

Protokoll der Bereichssitzung vom 10.02.2017

Kapitel 4

Sud :

Stellungnahmen der OF Riiningen, Broitzem, Stockheim und Mascherode, sowie das Protokoll der
Bereichssitzung vom 06.02.2017.

Zusammenfassend ist vom Stadtkommando in seiner Sitzung am 16.02.2017 festgestellt wurdevn,
dass es folgende 6 wichtige bereichsiibergreifenden Punkte im weiteren Fortgang zum Gutachten
zu bearbeiten gilt, die eine Verbesserung des Schutzzielerreichungsgrades maglich machen:

-Ausbau und Stérkung der bestehenden Alarmverbinde in jeweils beiden Richtungen unter
Erweiterung der Alarmierungsstichworte, :

-Bildung von mehr Alarmverbiinden unter den vorher genannten Voraussetzungen,

-Ausbau und konsequente Umsetzung der Alarm- und Ausriickeordnung unter Hinzuziehung von
Alarmfolgefunktionen (z. B. bei RD-Unterstiutzung, VU1, F1, BMA).

-Basis der Berechnung von Qualifikationen und Anwesenheit von Feuerwehrkameraden sollte

in allen Berechnungen im Gutachten.auf dem gleichen Datenstand beruhen

-Probeeinfuhrung ,Voralarm“ ab F 2 und VU3

-breitere Ausbildung von Fuhrungskraften und Spezialfunktionen (u a. AGT)

Zum Ausbau und der konsequenten Umsetzung der Alarm- und Ausriickeordnung bei weiteren
Stichworten (VU1, BMA, RD-Unterstitzung, F1) und Einsatzgebeiten (z. B. OF Riiningen und Broi-
tzem fur die Weststadt, OF Lamme und OF Watenbiittel fur den Stadtteil Kanzlerfeld) sei ange-
merkt, dass dieses auch in Testphasen erprobt werden kann und sollte, da bekanntermaRen eine
Umsetzung aller personellen und baulichen MaRnahmen des Gutachtens schon jetzt einen
Zeitraum von Uber 10 Jahren beansprucht. Insbesondere sollten sich die Tests auf die sogenann-
ten ,sonstigen Zeiten* (von 18.00 Uhr bis 06.00 Uhr) beziehen. Dieses erhéht in der Summe

mit Sicherheit die Anzahl der Funktionen am jeweiligen Einsatzort zu jedem Einsatzstichwort.

Ein weiterer stadtubergreifender Punkt sollte die Priifung des Ausbaus der Zusammenarbeit mit
den 3 Werkfeuerwehren (VW, PTB, Flughafen) im Stadtgebiet sein. Hier sollte ebenfalls alle recht-
lichen Méglichkeiten einer Einsatzbeteiligung ausgeschopft werden, ebenso eine Ampelsteuerung
in Feldversuchen iber das gesamte Stadtgebiet von Braunschweig. :

H_insichtlich des Fahrzeugkonzeptes unterstiitzt das Stadtkommando die Ausfilhrungen der OF
Broitzem und sieht dort ein LF 10 als angemessenes Fahrzeug im Rahmen der Ausstattung.

AbschlieRend sei noch einmal auf die zahlreichen wichtigen Anmerkungen der Ortsfeuerwehren

in Ihren beigefugten Stellungnahmen verwiesen, die ebenfalls in der Detailanalyse berUcksichtigt :
und Zug um Zug abgearbeitet werden sollten um den Schutzzielen jeweils naher zu kommen. Ein
besonderes Augenmerk sollte auch zukiinftig verstarkt auf der Mitgliedergewinnung fiir alle Abtei-
lungen von der Kinderfeuerwehr Giber Jugendfeuerwehr bis hin zur Einsatzabteilung gelegt werden
(siehe auch ISEK-Work-Shop). ' '

L 24022017
| Seite 2 .
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Zu den Ergebnissen der Organisationsuntersuchung des Fachbereichs 37 der Stadt Braunschweig
ist aus Sicht des Stadtkommandos der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig anzumerken, dass
sich hier eine Veranderung der Organisationsstruktur des Sachgebietes Freiwillige Feuerwehr ge-
winscht wird. Es wird ein Referat Freiwillige Feuerwehr (Ref. 0370; dhnlich den Referatenim FB
20 und FB 50), direkt beim FBL 37 angeordnet, vorgeschlagen. Hier kénnten alle: Aufgaben prob-
lemlos geblndelt sowie schneller und effektiver auRerhalb von ,Abteilungshierachien* erledigt
werden. Hinter der Freiwilligen Feuerwehr mit ihren Abteilungen stehen gemaR Satzung der Frei-
willigen Feuerwehr insgesamt tiber 2.000 Mitglieder. Zur Verdeutlichung sind 2 Organigramme
zum Stadtkommando sowie fir die Ortsfeuerwehr zur Verdeutlichung der dahinterstehenden gro-

Ben Organisationsform dieser Einheiten beigefigt.

Mit kameradschaftlichem GruR

ABM Wolfgang Schulz
-Stadtbrandmeister-

ANLAGEN

| 24.02.2017
,’ Seite 3
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Anlage 2

Mdégliches Umsetzungskonzept Steigerung Schutzzielerreichunsgrad (ohne Organisationsuntersuchung)

2016|2017 | 2018| 2019| 2020 2021 | 2022 [ 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027

202812029

2030

Naumburgstralle

Projekt A - Neubau Fihrungs- und Lagezentrum 4,5 Jahre (Entlastung HW)

Al Neubau Firhungs- und Lagezentrum

A2 Redundanzleitstelle auf der Sidwache

A3 Staffelbesetzung HLF

Projekt B - Neubau Siid-Westwache 4 Jahre (Entlastung SW)

B1 Neubau Siid-Westwache #HlI1sv

B2 Umnutzung Siidwache

Projekt C - Sanierung Hauptwache 4,5 Jahre (Sanierung HW)

C1 Sanierungskonzept

C2 Sonderfahrzeughalle

C3 Sanierung Wachgebé&ude

C4 Erweiterung Rettungswache

Projekt D - Neubau Nordwache 3 Jahre

D1 Neubau Nordwache - 1.BA

D2 Neubau Nordwache - 2.BA

Projekt E - Katastrophenschutz

2 Jahre

Schutzielerreichungsgrad ca. 72 %

Schutzielerreichungsgrad ca. 79 %

Schutzielerreichungsgrad ca. 90 %
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Absender:
. ) 17-03953
AfD-Fraktion im Rat der Stadt Antrag (ffentlich)

Miller, Hans E.

Betreff:
Erstellung eines Jahresberichts der Feuerwehr

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 18.02.2017

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Feuerwehrausschuss (Vorberatung) 13.03.2017 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 21.03.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 28.03.2017 o]

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Braunschweig mdge beschlief3en, dass in Zukunft regelmafRige Jahresberichte,
beginnend mit dem fir 2016 erstellt werden. Sie sollen folgende Punkte beinhalten:

(1) Stellenplan mit Amtsbezeichnung, Besoldungsgruppe, Soll- und Ist-Zustand
(2) Fahrzeugbestand aufgeschlisselt nach BF und FF, nach Alter und Einsatzhaufigkeit

(3) Aufgeschlisselte Zahl der Einsatze: Brandeinsatze - Rettungsdiensteinsatze - Technische
Hilfeleistung

(4) Nach (3) aufgeschlisselte Zahlen von Rettungen aus akuter Lebensgefahr; alle Gbrigen sind
kostenpflichtig. Angaben Uber die Einnahmen aus den kostenpflichtigen Einsatzen.

(5) Nach (3) aufgeschlisselte Zahlen der Einsatzdauer

(6) Nach (3) aufgeschlisselte Zahlen der an den Einsatzen direkt beteiligten Personen.

Méoglicherweise sind die Punkte (5) und (6) nachtréglich fir 2016 nicht mehr zu rekonstruieren, doch
flr eine transparente Leistungskontrolle sind sie unerlasslich.

Sachverhalt:

Jahresberichte sind fiir die Aufsichtsbehdrden eine Leistungskontrolle und stellen fiir die Offentlichkeit
Transparenz her. Die Feuerwehr Braunschweig hat 2012 ihren letzten Jahresbericht vorgelegt,
seither wegen angeblichen Personalmangels keinen mehr. Fir 2016 und 2017 wurden jedoch
zusétzliche Planstellen beantragt.

In vergleichbaren Stadten wie Magdeburg und Hannover werden diese Jahresberichte erstellt. Um
eine bessere Ubersicht Uber die Leistungen und Anforderungen der Feuerwehr zu erhalten, wére eine
verpflichtende Erstellung der Jahresberichte von groRem Vorteil.

Momentan wird dieser Jahresbericht nicht zur Verfligung gestellt, da die Erstellung freiwillig ist.

Anlagen: keine

28 von 30 in Zusammenstellung



TOP 6.1.1

Stadt Braunschweig 17-03953-01
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Erstellung eines Jahresberichts der Feuerwehr

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 09.03.2017
37 Fachbereich Feuerwehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Feuerwehrausschuss (zur Kenntnis) 13.03.2017 @)

Sachverhalt:
Zum Antrag der AfD-Fraktion vom 18.02.2017 wird wie folgt Stellung genommen:

Es ist zutreffend, dass ab dem Jahr 2013 auf die Erstellung von Jahresstatistikberichten der
Feuerwehr verzichtet wurde. Der sich bereits ab 2012 abzeichnende und ab dem Jahr 2013
konkret immer grofier werdende Personalmangel in der Laufbahngruppe 2.1 (ehemals
gehobener feuerwehrtechnischer Dienst) war ausschlagend dafir, dass die Verwaltung
Prioritaten hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung festlegen musste und sich dafur
entschieden hat, auf die Wahrnehmung dieser freiwilligen Aufgabe zu verzichten. Der
Verzicht auf die Erstellung von Jahresstatistikberichten war sachgerecht, da die
Pflichtaufgaben (abwehrender und vorbeugender Brandschutz und Hilfeleistungsaufgaben)
unverandert wahrzunehmen waren und andere freiwillige Aufgaben nicht zur Disposition
standen.

Mit der Schaffung von neuen Planstellen in den Jahren 2016 und 2017 stehen
voraussichtlich weiterhin keine Personalkapazitaten fiir die Erstellung von
Jahresstatistikberichten zur Verfugung.

Die Stellenschaffungen des Jahres 2016 in der Laufbahngruppe 2.1 bezogen sich in erster
Linie auf die Betreuung der bei der Berufsfeuerwehr Braunschweig vorgesehenen
Bauprojekte (Neubau Fihrungs- und Lagezentrum sowie Hauptwache), die Starkung des
vorbeugenden Brandschutzes resultierend aus dem Brand der Tiefgarage Magni mit dem
Ziel, die Fristen zwischen zwei Brandverhitungsschauen zu verkirzen sowie die
beschleunigte Durchflihrung von Fahrzeugbeschaffungen, da diese nicht im zeitlich
vorgesehenen Rahmen erfolgten.

Die Stellenneuschaffungen im Stellenplan 2017 in der Laufbahngruppe 2.1 beziehen sich
einerseits auf den Aufbau einer Strategieplanung fir den Bevélkerungsschutz aus
feuerwehrtechnischer Sicht, auf Grund der Verscharfung der Sicherheitslage in den
bevolkerungsschutzrelevanten Bereichen wie Naturkatastrophen, Pandemien, technischen
Unglucksfallen, Schutz kritischer Infrastrukturen und Terrorismus, andererseits auf die nach
dem Niedersachsischen Rettungsdienstgesetz zu erbringenden organisatorischen
Trageraufgaben fir den Rettungsdienst sowie auf die Intensivierung der Wachausbildung auf
Grund der gednderten Ausbildungssituation (z. B. Verlangerung der Ausbildung im
feuerwehrtechnischen Dienst und Einfuhrung der Notfallsanitaterausbildung).

Zu den Stellenneuschaffungen wird auch auf die Begrindungen zu den
Stellenplananderungen 2016 und 2017 verwiesen.

Insgesamt zeigt das Spektrum der Stellenneuschaffungen, dass diese vorrangig fir die
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Erledigung von Pflichtaufgaben bzw. zur Sicherstellung der Handlungsfahigkeit der
Berufsfeuerwehr erfolgt sind bzw. erfolgen werden. Die Erledigung freiwilliger Aufgaben ist
durch diese Stellenneuschaffungen nicht vorgesehen und auch nicht mdglich. Insofern wird
seitens der Verwaltung empfohlen, bis auf Weiteres auf die Erstellung von
Jahresstatistikberichten zu verzichten.

Ruppert

Anlage/n: keine

30 von 30 in Zusammenstellung



	Ö Top 3.1 17-04033
	Ö Top 3.2 17-04155
	Ö Top 3.2 17-04155 Anlage 01 'FF BS-Termine 2017'
	Ö Top 4. 17-04046
	Ö Top 4. 17-04046 Anlage 01 'Anlage 1 Zusammenfassung des Feuerwehrbedarfsplans und der Organisationsuntersuchung'
	Ö Top 4. 17-04046 Anlage 02 'Anlage 2 zusammenfassende Stellungnahme des Stadtkommandos'
	Ö Top 4. 17-04046 Anlage 03 'Anlage 3 Umsetzungskonzept'
	Ö Top 6.1 17-03953
	Ö Top 6.1.1 17-03953-01

